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Ich kenne die Regel, dass reine Beaufsichtigungen nicht voll angerechnet werden müssen. Sitzt
Ihr in den Lernzeiten denn nur als Aufsichtskräfte, oder sollt Ihr ausdrücklich helfen, beraten,
Arbeitspläne abzeichnen usw.? Dann handelte es sich für mein Rechtsverständnis nicht um
reine Aufsichten.
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